
224
10

83
131

83
44

83
45

83
49

83
33

79
9

83
38

83/ 160

83
25

83
26

83
48

79
5

83
24

83
23

83
40

83
46

83
168

83
167

83
39

79
8

83
32

79
1

792
79

813
79

869
79

79
15

868
79 864

79

838
79

79
13

83
43

83
42

83
41

79
3

923
79

79
2

79
14

83
179

83
35

83
34

951
224

738
79

79
12

97

7
5

23

19

1
4

1
6

73
73A

49

4
5

9
3

A
9

3

8
5

83

79

9
5

31

65

1
2

6
9

4
7

8
9

81

87

91

7
7

7
1

63

21

25

17

1
0

6
7

27

2

4
6

8

Sc
hw

ar
ze

 P
oh

W
eg

A
sp

ha
lt

Asphalt

Asphalt

A
sp

ha
lt

Pl.

Pl.

K
ro

ne
nr

an
d

UK
 W

al
l

UK
 W

al
l

UK
 W

al
l

4, 0
3, 0

4, 0

20
,00

1,0

M

9,
0

15,0

3,
0

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
    

NEUENBURG, DEN  __________

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. HORKE
________________________________________________________________________________________

06.07.2007

VerfahrensvermerkeHinweise

Verfahrensvermerke

Präambel

Planzeichenerklärung gem. PlanzV 1990

INGENIEURE   ARCHITEKTEN   STADTPLANER
Urwaldstr. 39    26340 Neuenburg   Tel: 04452/916-0   Fax: 04452/916-101

C   O   N   S   U    L   T
THALEN

Übersichtsplan                                    M. 1 : 5.000

Gemeinde Zetel

Bebauungsplan Nr. 89
"An´n Swarten Pohl"

(einfacher Bebauungsplan)

M 1 : 1.000
Entwurf

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR.89 "AN´N SWARTEN POHL" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN 
UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB IN SEINER SITZUNG AM ___________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) 
SOWIE DIE BEGRÜNDUNG BESCHLOSSEN.

______________, DEN _____________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER VERWALTUNGSAUSSCHUSS DER GEMEINDE HAT IN SEINER SITZUNG AM _____________ DIE 
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 89 "BOHLENBARG" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM ____________ ORTSÜBLICH 
BEKANNTGEMACHT.

______________, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE : LIEGENSCHAFTSKARTE
GEMARKUNG: ________           MAßSTAB: 1:1.000
STAND: 27.03.2007

DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST OHNE ERLAUBNIS DER VERMESSUNGS- UND KATASTERBEHÖRDE NUR FÜR 
KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG ZUR BEREITSTELLUNG EIGENER 
INFORMATIONEN AN DRITTE GESTATTET (§ 5 ABS. 3 SATZ 2 NR. 2 DES NIEDERSÄCHSISCHEN GESETZES ÜBER 
DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVERMG), VOM 12. DEZEMBER 2002, NDS. GVBI. 2003, S. 5). HIERZU 
GEHÖRT DIE VERÖFFENTLICHUNG VON BAULEITPLÄNEN. ÖFFENTLICHE WIEDERGABEN SIND DER 
ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND KATASTERBEHÖRDE MITZUTEILEN (§ 5 ABS. 3 SATZ 3 NVERMG).
DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN BAULICHEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE VOLLSTÄNDIG 
NACH. SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
GEOMETRISCH EINWANDFREI. DIE ÜBERTRAGBARKEIT DER NEU ZU BILDENDEN GRENZEN IN DIE ÖRTLICHKEIT 
IST EINWANDFREI MÖGLICH.

BEHÖRDE FÜR GEOINFORMATION, LANDENTWICKLUNG UND LIEGENSCHAFTEN 
KATASTERAMT VAREL

VAREL, DEN ___________
IM AUFTRAGE

_______________________
UNTERSCHRIFT                                                                                      (SIEGEL)
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER VERWALTUNGSAUSSCHUSS DER GEMEINDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS § 3 
ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM ___________ 
ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG HABEN VOM 
___________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

__________, DEN ____________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
_________________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM ____________ 
IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN NR.89 "AN´N 
SWARTEN POHL" IST DAMIT AM ____________ RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

___________________, DEN _____________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
_________________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG VON 
VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

__________________, DEN __________

DER BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) I. V. M. § 40 DER NIEDERSÄCHSISCHEN 
GEMEINDEORDNUNG HAT DER RAT DER GEMEINDE ZETEL DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 89 "AN´N SWARTEN POHL", 
BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG  (UND DEN OBENSTEHENDEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN), ALS SATZUNG 
BESCHLOSSEN. 

ZETEL, DEN __________

_________________________________                                           
       BÜRGERMEISTER                                                                        
                                                                                                            
                                                                                (SIEGEL)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

2. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

WA

1. Art der baulichen Nutzung

allgemeine Wohngebiete

4. Grünflächen

öffentliche Grünfläche
(Verkehrsbegleitgrün)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

5. Sonstige Planzeichen

Stellplätze für Abfallbehälter

Zweckbestimmung:

1. Evtl. Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig 
und müssen dem Landkreis Friesland als Unterer Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsichen Landesamt für Denkmalpflege, 
Referat Archäologie, Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Evtl. Bodenverunreinigungen

Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist unverzüglich der 
Landkreis Friesland - Untere Bodenschutzbehörde - zu informieren.

3. Wasserversorgungs-Leitung
Die tatsächliche Lage der Wasserversorgungs-Leitung (DN 50) kann von der im Plan gekennzeichneten Lage abweichen. Daher ist 
vor Beginn mit Bodenbewegungen und Bauarbeiten in der Nähe der Leitung der Leitungsträger (OOWV, Dienststellenleiter Herr 
Hocker, Tel. 04461/9810211) hinsichtlich des genauen Leitungsverlaufs zu befragen.

unterirdisch 
(Trinkwasserleitung, vgl. Hinweis Nr. 3)

3. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
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